
Berechnung Leiterentschädigung von Schneeportlagern städtischer Schulen

Sportamt der Stadt Bern
Effingerstrasse 21, 3008 Bern 
www.bern.ch/sportamt

Berechtigung
Entschädigt werden ausschliesslich Schneesportlager Stadtberner Schulen während der Ferienzeit und NICHT während der 
Schulzeit.

Berechnungsschlüssel
Sofern das dem Sportamt zur Verfügung stehende Budget ausreichend ist, wird die Leiterentschädigung wie folgt berechnet:

In der Regel werden pro 10 Kinder zusätzlich zur Hauptleitung ein/eine Hilfsleiter/in bewilligt.

bis 9 Kinder 1 Hauptleitung + 1 Hilfsleiter/in
10 – 19 Kinder 1 Hauptleitung + 2 Hilfsleiter/innen
20 – 29 Kinder 1 Hauptleitung + 3 Hilfsleiter/innen
30 – 39 Kinder 1 Hauptleitung + 4 Hilfsleiter/innen

Falls Sie in ihrer Lagerunterkunft eine eigene Küche haben und auch selbst kochen, können zusätzlich noch folgende Personen 
angerechnet werden:

bis 20 Kinder 1 Koch/Köchin
ab 21 Kinder 1 zusätzliche Küchenhilfe

Wir berechnen folgende Entschädigungsansätze:

Hauptleitung     Pro Nacht  CHF 110.00
Hilfsleitende    Pro Nacht  CHF 90.00
Koch/Köchin (sofern selbst gekocht wird) Pro Nacht  CHF 60.00
Küchenhilfe (ab mind. 21 Kinder)  Pro Nacht  CHF 25.00

Beispiel
Sie organisieren und führen als Lagerleitung ein Skilager in Mürren durch. Total sind 25 teilnehmende Kinder. Verpflegung gibt es 
aus der lagereigenen Küche. Anreisetag ist der 27. Dezember und Abreisetag der 30. Dezember.
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zu erwartende Entschädigung

Lagerleitung  1 x (3 x CHF 110.00)   CHF 330.00
Hilfsleitung  3* x (3 x CHF 90.00)   CHF 810.00
Koch/Köchin  1 x (3 x CHF 60.00)   CHF 180.00
Küchenhilfe  1 x (3 x CHF 25.00)   CHF 75.00 Total CHF 1‘395.00

* Die Anzahl der Hilfsleiteitenden ist Ihnen freigestellt. Die Berechnung erfolgt jedoch ausschliesslich nach obgenanntem 
Berechnungsschlüssel. Es bleibt den Schulen überlassen, in welchem Verhältnis und/oder auf wie viele Personen der Betrag 
aufgeteilt werden soll.


